Arbeitsgruppe Musik

Gemeinsam gesungene Lieder

· Lieder sollen leicht erlernbar sein. 

· Evtl. ein „Zeltlied“ auswählen, das immer wieder gesungen wird (Erkennungsmelodie). 

· Liedtexte auf Verständlichkeit hin überprüfen (nicht alle Lobpreislieder eignen sich für eine solche öffentliche Veranstaltung). 

· Liederliste erstellen (auch „Kernlieder“ einplanen). Zum jeweiligen Thema passende Lieder auswählen. 

· Liedtexte auf Computer erfassen (PowerPoint). Große Buchstaben (ca. 40pt.), nur obere Hälfte der „Folie“ beschriften. Alternativ: Liederheft.

· Bei Projektion der Liedtexte: Laptop bereitstellen und Person, die den Laptop bedient.

· Begleitung der Lieder: kleine Band oder ein Musik-Team. Ein kleines Singteam sollte die Gemeinde „führen“. Wenn Chöre begleiten, Lieder früh genug absprechen! Wenn externe Künstler/innen sowieso da sind, diese fragen, ob sie die Gemeindelieder ebenfalls begleiten können. 

Technische Ausstattung im Zelt

· Dynacord Powermate 1600-2
16 Monoeingänge, 4 Stereoeingänge

· 2 Boxen

· 3 Musikmikrofone (verkabelt)

· 3 Chormikrofone (Raum-Mikros)

· 1 Redner-Mikrofon

· 5 Mikro-Ständer

· 2 Headsets
· 1 Multicore-Kabeltrommel
· CD- und Kassettengerät
Einsatzplan

· Gesamtplan erstellen, wer für welchen Abend verantwortlich ist, wer wann singt und spielt.

· Mit den Gesamtverantwortlichen bzw. Tagesverantwortlichen klären, welche Zeiten für Soundcheck und Bühnenaufbau gebraucht wird.

· Evtl. Liederliste für die gesamte Zeltkirche festlegen.

· Klären, welche Instrumente bereitstehen bzw. welche bereitgestellt werden müssen. 

· Sicherstellen, dass genügend Personal für die Technik bereitsteht.

· Evtl. separate Stühle ohne Armlehnen für Musiker bereitstellen. 
Gema / VG Musikedition

Seit Oktober 2009 gibt es einen EKD-Sammelvertrag mit der Verwertungsgesellschaft Musikeditition, nach dem in gottesdienstlichen Veranstaltungen (also auch bei allen Veranstaltungen in der Zeltkirche) Liedfolien und Lichtprojektionen mittels Beamern möglich sind. Weiterhin dürfen Lieder auch auf Liedblättern kopiert werden. 

Auch bei anderen kirchengemeindlichen, nicht-kommerziellen Veranstaltungen (z.B. Sommerfest) ist es möglich, Liedblätter zu verwenden. 

Dagegen ist es nicht erlaubt, Liederhefte herzustellen. 

Im gottesdienstlichen Rahmen sowie in Gemeindeveranstaltungen, die keine Konzerte sind und nicht überwiegend mit Tanz verbunden sind, ist es möglich, Live-Musik zu machen und / oder Musik von Tonträgern abzuspielen. 

Im Blick auf Konzerte wurden zwischen der EKD und der Gema Pauschalverträge abgeschlossen. Es fallen also keine Kosten für die Kirchengemeinde an. Die evangelischen Kirchengemeinden in Württemberg, die Konzerte und geistliche Abendmusiken veranstalten, müssen aber vierteljährlich je zwei Konzertprogramme mit detaillierten Verlagsangaben an folgende Adresse schicken: 

EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK IN WÜRTTEMBERG Verband der Chöre, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker e.V.

Geschäftsstelle

Gerokstraße 19, 70184 Stuttgart, 
Telefon (07 11) 23 71 93 4-10

Fax (07 11 ) 23 71 93 4-11

E-Mail: info@kirchenmusik-wuerttemberg.de.

Weitere Informationen finden sich im Leitfaden der EDK:

http://www.ekd.de/download/leitfaden_urheberrecht_praxis_gemeinden.pdf

